
Gemeinderat in Kürze  

Sitzung am 27. April 2017 im ehemaligen Rathaus in Sauldorf-Wasser 

1. Vorstellung der geplanten EDV-Infrastruktur für die gemeinschaftliche Nutzung zusammen 
mit der Stadt Meßkirch und der Gemeinde Leibertingen und Kostentragung 

Im Rahmen der von Heyder + Partner Gesellschaft für Kommunalberatung mbH im Jahr 2015 
durchgeführten Organisationsuntersuchung hinsichtlich der Möglichkeiten einer Interkommunalen 
Zusammenarbeit der Kommunen Meßkirch, Leibertingen und Sauldorf wurde neben dem 
Personenstandswesen eine Zusammenarbeit im ITBereich einstimmig von allen drei Kommunen 
befürwortet. Aus dem Organisationsgutachten wurde deutlich, dass es für die künftige Interkommunale 
Zusammenarbeit unumgänglich ist, die Serverstruktur aller drei Kommunen zu vereinheitlichen, um 
eine zentrale Betreuung der Firewalls und sonstiger Sicherheitsprogramme sowie eine gemeinsame  
Datensicherung (doppelte Spiegelung) sicherzustellen. Im Gutachten wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, einen EDV-Beauftragten für alle drei beteiligten Kommunalverwaltungen zu  
bestellen. Herr Wolf, der neue EDV-Beauftragte bei der Stadt Meßkirch erläuterte in der Sitzung das  
geplante Konzept zur EDV-Infrastruktur sowie die Kostenverteilung auf die drei Kommunen.  
Der für das gemeinsame Rechenzentrum vorgesehene Standort befindet sich im Schloß in Meßkirch, 
wobei die Anbindung der drei Rathäuser über Glasfaserleitungen erfolgen wird. Die Verteilung der 
Kosten für Server, Speicher und Lizenzen erfolgt nach folgendem Kostenschlüssel: 63,64 % trägt die 
Stadt Meßkirch und jeweils 18,18 % der Kosten verbleiben bei den Gemeinden Leibertingen und 
Sauldorf. Für das Jahr 2017 beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Sauldorf 20.309,13 €.  
Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Konzeption zu und beschloss, die außerplanmäßigen 
Ausgaben im Nachtragshaushalt 2017 zu finanzieren.  

2. Bebauungsplan „Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof Sauldorf“ – Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Neubau  Feuerwehrgerätehaus und Bauhof Sauldorf“ zugestimmt. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
im Amtsblatt der Gemeinde am 28.07.2016 veröffentlicht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
erfolgte bis zum 30. August 2016. In der Sitzung am 24. November 2016 wurde vom Gemeinderat der 
Entwurf zum genannten Bebauungsplan gebilligt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 09.12.2016 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme  
zur Entwurfsfassung vom 24.11.2016 bis zum 27.01.2017 aufgefordert. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden entsprechend gewertet. Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 
16.12.2016 bis zum 16.01.2017 mit der Entwurfsfassung vom 24.11.2016 statt. Es wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. Der Gemeinderat machte sich die Inhalte der Abwägungs- und 
Beschlussvorlage der Fassung vom 24.11.2016 zu Eigen und billigte die Entwurfsfassung vom 
09.02.2017. Die Änderungen beschränkten sich auf eine Konkretisierung der Nutzung als 
Gemeinbedarf, sowie Ergänzungen der Hinweise, Änderungen und Ergänzungen der Begründung wie 
auch redaktionelle Änderungen der Planzeichnung und des Textes. Es waren keine Inhalte betroffen, 
die zu einer erneuten Auslegung führten. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden entsprechend benachrichtigt. Der Bebauungsplan 
„Neubau Feuerwehrgerätehaus und Bauhof Sauldorf“ in der Fassung vom 09.02.2017 wurde gemäß 
dem Satzungstext vom Gemeinderat als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde aus der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft entwickelt, die zwischenzeitlich 
vom Landratsamt Sigmaringen genehmigt wurde. Somit kann der Bebauungsplan veröffentlicht 
werden und damit in Kraft treten.  

3. Neuverpachtung von Fischgewässer - „Ablach mit Rübelisbach auf Gemarkung Sauldorf“ 

In der Gemeinderatssitzung am 30. März 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, das genannte 
Fischgewässer neu zu verpachten und die Verpachtung öffentlich im Amtsblatt auszuschreiben; diese 
erfolgte im Amtsblatt Nr. 14 am 06. April 2017. Das Fischereirecht für das vorgenannte  
Fischgewässer wurde an die Höchstbietenden, die Bietergemeinschaft Harald Bühler u. Gerhard 
Napierala aus Krumbach für die Dauer von 12 Jahren (bis zum 31.03.2029) zum Jahrespachtpreis von 
500,-- € verpachtet.  



4. Freiwillige Feuerwehr Sauldorf  
hier: Zustimmung zur Wahl des Abteilungskommandanten der Abteilung Boll 

Im Feuerwehrgesetz (§ 8 FwG) ist festgelegt, dass sowohl der Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter als auch die Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter durch die Angehörigen 
der jeweiligen Einsatzabteilung aus deren Mitte auf die Dauer von 5 Jahren in geheimer Wahl gewählt 
und nach Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl durch den Bürgermeister bestellt werden.  
In der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Sauldorf ist geregelt, dass die Wahlen in der 
Hauptversammlung bzw. in den jeweiligen Abteilungsversammlungen durchgeführt werden.  
In der Einsatzabteilung Boll wurde in der Abteilungsversammlung am 07. April 2017 in geheimer Wahl 
Herr Florian Löffler zum Abteilungskommandanten gewählt. Die Wahl des stellv. 
Abteilungskommandanten stand in diesem Jahr nicht an. Der Gemeinderat stimmte der Wahl von  
Herrn Florian Löffler zu und begrüßte dessen persönliche Anwesenheit in der Gemeinderatssitzung.  

5. Baugesuche 

Zu den Baugesuchen von  
 

a. Markus Hensler aus Sauldorf-Wasser bezügl. des Ausbaus des Ökonomieteils zu Wohnraum, 
des Umbaus des Wohnhauses sowie des Garagenneubaus auf den Flst. Nrn. 12/2 und 12/5, 
Gemarkung Wasser  

b. Alexander Gabele aus Sauldorf bezügl. des Anbaus eines Auslaufes an den bestehenden 
Schweinestall auf Flst. Nr. 1672, Gemarkung Sauldorf  

c. Ricarda Engler aus Sauldorf-Bietingen bezügl. der Errichtung einer Carportanlage auf Flst. Nr. 
143/1, Gemarkung Bietingen  

d. der Gemeinde Sauldorf bezügl. des Neubaus eines Feuerwehr- und Bauhofgebäudes auf Flst. 
Nrn. 1035, 1036, 1037, 1038 und Teil von 1039, Gemarkung Sauldorf  

 
hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 


